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Das Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 01. Juli 1997
mit den Aktenzeichen XI ZR 267/96 beantwortet die Frage:
„Wann darf ein Kunde vorzeitig sein grundpfandrechtlich ge-
sichertes Darlehen zurückzahlen?“

 Hier unterscheidet der BGH drei Darlehensarten für die vor-
zeitige Rückzahlung:

nicht kündbare Darlehen
vom Darlehensgeber gekündigte Darlehen
vom Darlehensnehmer gekündigte Darlehen.

Zuerst ist also immer die Frage zu klären, wie die jeweilige
Vertragsgrundlage aussieht. Ist im Vertrag das Kündigungs-
recht lt. § 609a BGB 3 (früher § 247 BGB) ausgeschlossen?

Auszug § 609a BGB:
„Der Schuldner kann ein Darlehen bei dem für einen bestimmten
Zeitraum ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder teilweise kün-
digen,

1. wenn die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimm-
ten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den Zins getroffen
ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühe-
stens für den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbindung endet; ...

2. wenn das Darlehen einer natürlichen Person gewährt, nicht
durch ein Grund- od. Schiffspfandrecht gesichert ist, nach Ablauf
von sechs Monaten nach dem vollständigen Empfang unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten; ..

3. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem voll-
ständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten; ...“

Ist dies der Fall, handelt es sich um ein nicht kündbares
Darlehen . Eine vorzeitige Rückzahlung ist hier nur durch eine
Vertragsaufhebung möglich.

Wurde das Kündigungsrecht im Vertrag nicht ausgeschlos-
sen, handelt es sich um ein kündbares Darlehen .

Hier wird unterschieden in die Kündigung
vom Darlehensnehmer (z.B. zur Umschuldung)
vom Darlehensgeber (z.B. Darlehensnehmer zahlt nicht)

1. Kreditvertrag
kündbar?

1. Kreditvertrag kündbar?
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1.1. Nicht kündbare
Darlehen

Die Vertragsaufhebung im gegenseitigen Einvernehmen
kommt zustande, obwohl der Darlehensnehmer nicht zur
Kündigung berechtigt ist.

Hier ist laut Urteil des BGH vom 08. 10.96 mit Aktenzei-
chen XI ZR 283/95  „... die Bank zu einer teilweisen Erstattung
des unverbrauchten Disagios in der Regel nicht verpflichtet.
Denn die Bank kann verlangen so gestellt zu werden, wie sie
bei ordnungsgemäßer Durchführung des Vertrages bis zu
Ende der vereinbarten Laufzeit gestanden hätte. Dann aber
hätte sich das gesamte Disagio als Teil ihrer vertraglich ge-
schützten Zinserwartung in vollem Umfang verbraucht.“

Bleibt noch die Frage offen, ob der Darlehensgeber eine Ver-
tragsaufhebung eines nicht kündbaren Darlehens jederzeit
hinnehmen muss. Im BGH-Urteil XI ZR 197/96  heißt es dazu:

 „Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden,
dass ein Darlehensnehmer gegen Zahlung einer angemes-
senen Vorfälligkeitsentschädigung die vorzeitige Rücknahme
eines grundpfandrechtlich gesicherten Festkredits verlangen
kann, wenn er das haftende Grundstück veräußern will oder
wenn er es als Sicherheit für eine weitere Kreditaufnahme
benötigt.“

Vertragsaufhebung je-
derzeit?

Darlehensgeber kann für Zinsverlust bis Ende der ver-
traglichen Laufzeit  Vorfälligkeitsentgelt in Schadenshö-
he verlangen (außer Zins ist gestiegen und Wieder-
anlage rentabler)
Darlehensnehmer erhält keine Disagioerstattung

Darlehensnehmer  erhält
Disagioerstattung  für Anteil
des bis Ende der Laufzeit
nicht verbrauchten Disagios
Darlehensgeber erhält kein
Vorfälligkeitsentgelt

d d d
 Kreditvertrag ist nicht kündbar  Kreditvertrag ist kündbar

 Vertragsaufhebung  Darlehensgeber  kündigt  Darlehensnehmer  kündigt

dd d

1. Kreditvertrag kündbar? / 1.1. Nicht kündbare Darlehen
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Darlehen mit varia-
blem Zinssatz

Hier überwiegt lt. BGH das Kundeninteresse an „freier Verfü-
gung“ gegenüber dem Interesse der „wirtschaftlich voll zu ent-
schädigenden Bank an ungestörter Vertragsabwicklung.“

Das BGH-Urteil XI ZR 197/96  vom 01. 07. 97 befasst sich
mit grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen oder Krediten
mit einer Festzinsvereinbarung. Sonst gelten die üblichen Re-
geln der „Allgemeinen Darlehens- bzw. Kreditbedingungen“:

Die allgemeinen Darlehensbedingungen auf den Kreditvordruk-
ken besagen richtig:
Ein Kunde kann Darlehen mit variablem Zins jederzeit mit ei-
ner Frist von drei Monaten ganz oder teilweise kündigen.

Darlehen mit festem Zinssatz, die nicht grundpfandrechtlich
gesichert sind, kann der Kunde (als natürliche Person) frühe-
stens sechs Monate nach vollständigem Darlehensempfang
mit einer Frist von drei Monaten ganz oder teilweise kündigen.
Ist der Kunde keine natürliche Person, kann die Kündigung
nach sechs Monaten nach dem vollständigen Darlehensemp-
fang mit einer Frist von einem Monat, frühestens aber zum
Ablauf der Zinsfestschreibung erfolgen.

Darlehen mit Zinsfestschreibung, die grundpfandrechtlich ge-
sichert sind, kann der Darlehensnehmer frühestens zum Ab-
lauf der Zinsfestschreibung kündigen. Er muss dabei eine Frist
von einem Monat einhalten.

Der Bundesgerichtshof legt fest, in welchen Ausnahmefällen
der Darlehensnehmer die Einwilligung zur vorzeitigen Kündi-
gung bei Zahlung eines Vorfälligkeitsentgeltes verlangen darf:

Ein Darlehensnehmer hat Anspruch auf vorzeitige Kündigung,
wenn er sein beliehenes Objekt (meist Grundstück) ander-
weitig verwerten will und dafür die Belastung durch Ablösung
des Darlehens beseitigen muss. Der Grund der Veräußerung
ist dabei unerheblich.

Nicht grundpfand-
rechtlich gesicherte
Darlehen mit Festzins

Grundpfandrechtlich
gesicherte Darlehen
mit Festzins

1. Ausnahme:
besichertes Objekt
wird verkauft

1. Kreditvertrag kündbar? / 1.1. Nicht kündbare Darlehen
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Würde der Darlehensgeber auf der Fortführung des Darle-
hens bestehen, könnte der Verkauf vereitelt werden. Das wäre
laut BGH ein zu großer Eingriff in die wirtschaftliche Hand-
lungsfreiheit des Darlehensnehmers. Dem Darlehensgeber
sei eine vorzeitige Ablösung zuzumuten, da sie durch das zu
zahlende Vorfälligkeitsentgelt keine finanziellen Nachteile er-
leidet.

Ein Darlehensnehmer hat auch Anspruch auf vorzeitige Kün-
digung, wenn er sein beliehenes Objekt zur Absicherung ei-
nes viel höheren Darlehens bei einer anderen Bank verwen-
den will.

Der BGH begründet diese Ausnahme damit, dass ein Kredit-
institut lt. § 242 BGB „nach dem Grundsatz von Treu und Glau-
ben verpflichtet sei, auf die Angelegenheiten des Darlehens-
nehmers Rücksicht zu nehmen.“

Da der Kunde dringenden Bedarf an zusätzlichen - von sei-
ner Bank nicht bereitgestellten -  Darlehensmitteln hat,  darf
die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Darlehensnehmers
lt. § 1136 BGB nicht eingeschränkt werden.

BGB § 1136:  „Eine Vereinbarung, durch die sich der Eigentü-
mer dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, das Grundstück
nicht zu veräußern oder nicht weiter zu belasten, ist nichtig.“

Zur wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit gehört nicht nur die
Wiederveräußerung, sondern auch die Weiterbelastung des
Grundstücks.

Die Kündigung kann vom Darlehensnehmer oder vom Darle-
hensgeber erfolgen.

Kündigt der Darlehensgeber den Vertrag aufgrund schuldhaf-
ten Versäumens des Darlehensnehmers (z.B. wenn dieser
seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt, nicht mehr
zahlt), hat der Darlehensgeber vertraglich verbriefte Rechte.

1.2. Kündbare Darle-
hen

Der Darlehensgeber
kündigt

2. Ausnahme:
besichertes Objekt
wird zur Absicherung
eines viel höheren Dar-
lehens bei einer ande-
ren Bank verwendet

1. Kreditvertrag kündbar? / 1.2. Kündbare Darlehen
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Der Darlehensnehmer
kündigt

Der BGH gibt im Urteil XI ZR 197/96 vom 01. Juli 1997 dem
Darlehensgeber Recht, in seinem Verlangen, so gestellt zu
werden, als ob die vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt wäre.

Das Disagio als Teil der Zinskalkulation ist als voll verbraucht
zu betrachten und auch nicht teilweise zu erstatten. Der Dar-
lehensgeber kann allerdings in diesem Fall vom Darlehens-
nehmer eine Erstattung des Zinsverlustes verlangen.

Ganz anders stellt sich die Thematik dar, wenn der Darle-
hensnehmer einen kündbaren Darlehensvertrag vorzeitig be-
endet.

Macht der Darlehensnehmer Gebrauch von seinem Kündi-
gungsrecht laut BGB § 609a (früher §247 BGB - Text siehe
Seite 1) oder gehen die Parteien übereinstimmend von einer
wirksamen Kündigung durch den Darlehensnehmer aus, hat
der Darlehensnehmer laut BGB § 812 Abs. 1 Anspruch auf
Erstattung des anteiligen, „unverbrauchten“ Disagios.

BGB § 812, Abs. 1:
„Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise
auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist
ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht
auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder
der mit einer Leistung nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts
bezweckte Erfolg nicht eintritt.“

Das gilt auch, wenn der Darlehensnehmer das nicht separat
einfordert.

Das BGH-Urteil XI ZR 197/96 vom 01. Juli 1997 besagt dazu:
„Die Annahme, ein Kreditnehmer, der ein Darlehen ohne Ab-
zug des unverbrauchten Disagio tilge, wolle der Bank die Er-
stattungspflicht erlassen, liegt fern.“

Kündigt der Darlehensnehmer einen kündbaren Vertrag vor-
zeitig, ist der Darlehensgeber auch nicht berechtigt eine Vor-
fälligkeitsentschädigung zu fordern, da hier ja ein Kündigungs-
recht besteht.

1. Kreditvertrag kündbar? / 1.2. Kündbare Darlehen
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2. Disagioer-
stattung

Die ermittelte Disagioerstattung stellt den Betrag des gesam-
ten Disagios dar, den der Kunde vom Datum der Kündigung
bis zum Ende der Zinsbindung gezahlt hätte.

Zum Thema Disagioerstattung gibt es inzwischen eine Reihe
grundsätzlicher Entscheidungen des für Bankrecht zuständi-
gen XI. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes.

Im BGH-Urteil XI ZR 283/95 vom 08.10.1996 heißt es zur
Disagioerstattung:
 „Macht der Kreditnehmer von seinem Recht zur Kündigung
des Darlehens wirksam Gebrauch, hat die Bank das Disagio
zu erstatten, soweit es nicht auf die Zeit bis zur Auflösung des
Vertrages entfällt.... Wird ein unkündbarer Darlehensvertrag
auf Wunsch des Kunden einvernehmlich vorzeitig beendet,
so ist die Bank zu einer teilweisen Erstattung des unverbrauch-
ten Disagios in der Regel nicht verpflichtet.“

Der Bundesgerichtshof (BGH) sagt außerdem eindeutig: Dis-
agio ist laufzeitabhängig wie Zinsen. Das BGH-Urteil XI ZR
197/96 geht davon aus, dass das Disagio „in der Regel als
Vorauszahlung eines Teils der Zinsen anzusehen“  ist.
Das Disagio ist also kein einmaliger Kostenfaktor, sondern
ein Bestandteil der laufzeitabhängigen Zinskalkulation.

Diese Aussage wird durch ein weiteres BGH-Urteil XI ZR
158/97 vom 27. Januar 1998  bestätigt: „... die Disagiovertei-
lung sei nicht linear, sondern kapitalanteilig vorzunehmen“.

Der Darlehensnehmer hat ein Interesse daran, die Kosten für
das Disagio nur in der Höhe zu zahlen, die der verkürzten
Laufzeit entspricht.
Dieser Anspruch ergibt sich als Bereicherungsrecht aus § 812
BGB  (Text siehe Seite 5).

Der Darlehensgeber hat das Interesse, dass der durch die
vorzeitige Rückzahlung entstehende Schaden, der Verlust der
vertraglich festgelegten Zinsen, ausgeglichen wird. Dieser be-
inhaltet (als Teil der Zinskalkulation) auch das Disagio.

2.0. Grundlagen

2. Disagioerstattung / 2.0. Grundlagen
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Das Urteil XI ZR 158/97 vom 27.01.1998 konkretisiert dazu:
„Die Verpflichtung des Darlehensnehmers zur Disagiozahlung
wird bei Kreditauszahlung sofort in vollem Umfang fällig. ...
Der Bereicherungsanspruch des Darlehensnehmers auf an-
teilige Disagioerstattung entsteht daher nicht abschnittswei-
se, sondern im Zeitpunkt der vorzeitigen Kreditvertragsbeen-
digung in vollem Umfang.“ Die Berechnung erfolgt auf der
Grundlage des Nominalzinses. Laut BGH XI ZR 158/97 gibt
es „zum Ansatz der Effektivzinsmethode keinen Grund“, da
dieser lediglich zum Vergleich von Darlehenskonditionen dient.

Die Bearbeitungsgebühr  muss nur erstattet werden, wenn
mit Disagiosplitting gerechnet wurde, also die Gebühr über
die gesamte Laufzeit verteilt wurde. Dann wird der Betrag er-
stattet, der auf den Zeitraum vom Ende der Zinsbindung bis
zum Ende der Laufzeit entfällt.
Haben Sie die Bearbeitungsgebühr nicht verteilt - und liegt diese
nicht über 3% - ist keine Erstattung notwendig.

Erfassen Sie zunächst die Darlehensdaten:

Für die Berechnung der Disagioerstattung klicken Sie auf die
Ordnerlasche „Ablösung“ (im ALF-EFZ DOS <Strg> K):

2.1. Berechnung im
Darlehensfenster

Bearbeitungsgebühr

2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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Das „Taschenrechner“-Icon startet die Berechnung (im DOS-
EFZ <F6>). Die Ausgabe erfolgt über das „Blatt“-Icon.

Auf der rechten Seite sehen Sie einen Beispielausdruck
zur Disagioerstattung.

Zuerst wird die Restschuld zum Datum
der Kündigung (hier 30.09.98) ermittelt: 97.570,69 DM

Von diesem Betrag wird die ermittelte
Disagioerstattung subtrahiert: - 2.712,46 DM

Eine eventuelle Rückerstattung der
Bearbeitungsgebühr wird abgezogen: (-      0,00 DM)
(nur, wenn bis zum Laufzeitende ver-
teilt wurde oder wenn über 3% /s. o. )

Die Gebühren, die für die vorzeitige
Ablösung anfallen, werden addiert: +        200,00 DM

Daraus ergibt sich der
gesamte Ablösebetrag: 95.058,23 DM

Erläuterungen zum
Beispiel

2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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Der Wert des gesamten Disagios ist bekannt. Dazu wird die
Höhe des Disagios ermittelt, die bis zum Datum der vorzeiti-
gen Kündigung „verbraucht“ wurde. Das ist der Wert, der im
Vergleich zu den Zinsen anteilig diesem Zeitraum entspricht.
Die Differenz aus gesamtem und „verbrauchtem“ Disagio ist
das „unverbrauchte“ Disagio, die Disagioerstattung.

Für dieses Beispiel  ergibt sich folgende Berechnung:

Zinsen bis Kündigung (30.09.98)         verbrauchtes Disagio
                                                        =
Zinsen bis Ende der Zinsbindung         gesamtes Disagio

15.570,78 DM  VD
                         = VD  =  2.287,54 DM
34.033,88 DM    5.000,00 DM

Gesamtes Disagio: 5.000,00 DM

abzüglich bis zur Kündigung
„verbrauchtes“ Disagio - 2.287,54 DM

Disagioerstattung
= „unverbrauchtes Disagio“: 2.712,46 DM

oder

Faktor UVD =     Faktor unverbrauchtes Disagio
                    =     1  -    Faktor verbrauchtes Disagio

Zinsen bis Kündigung (30.09.98)
Faktor UVD =    1  -

Zinsen bis Ende der Zinsbindung

15.570,78 DM
=    1  - = 0,5424917758

34.033,88 DM

Disagioerstattung = Gesamtdisagio * Faktor UVD

= 5.000,00 DM * 0,5424917758

= 2.712,46 DM

Wie wird der Betrag
des zu erstattenden
Disagios ermittelt?

2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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Erfassen Sie zunächst im Hauptfenster „Annuitäten-/Tilgungs-
darlehen“ die Daten des Darlehens (siehe Seite 7).
Wechseln Sie mit Klick auf die Ordnerlasche „Sonderzahlung“
in dieses Fenster und erfassen Sie die Sonderzahlung:

Speichern Sie die Sonderzahlung und klicken Sie auf die Ord-
nerlasche „Teilablösung“. Hier erfassen Sie die Angaben zur
Disagioerstattung, wie die Abbildung zeigt. Das „Taschenrech-
ner“-Icon startet die Berechnung der Disagioerstattung (im
DOS-EFZ <F6>). Die Ausgabe der Daten mit dem „Blatt“-Icon.

Disagioerstattung aus
Sonderzahlung (im
Darlehensfenster)

2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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Auf der rechten Seite sehen Sie einen Beispielausdruck
zur Disagioerstattung aus einer Sonderzahlung.

Zinsen bis Ende Zinsbindung (30.06.01): 34.033,88 DM
Restschuld vor Sonderzahlung (01.05.97): 99.163,68 DM

Faktor UVD = Faktor unverbrauchtes Disagio zur Sonderz.

Zinszahlungen von Auszahlung bzw.
von letzter bis aktueller Sonderzahlg.

Faktor UVD =    1  -
Zinszahlung bis Ende Zinsbindung

  5.830,38 DM
=    1  - = 0,828688942

34.033,88 DM

         Betrag der Sonderzahlung
Faktor Erstattung =

   Restschuld vor der Sonderzahlung

    20.000,00 DM
=  = 0,201686746
    99.163,68 DM

UVD zur SZ = unverbrauchtes Disagio zur Sonderzahlung

= (Disagio - geleistete Erstattungen) * Faktor UVD

= (5.000 - 0) DM * 0,828688942 = 4.143,44 DM

Disagioerstattung = UVD zur SZ * Faktor Erstattung

= 4.143,44 DM * 0,201686746

= 835,68 DM

Erläuterungen zum
Beispiel

2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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2. Disagioerstattung / 2.1. Berechnung im Darlehensf...
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Starten Sie das Ablöse-Modul „Disagioerstattung“:       

Erfassen Sie zuerst die Eckdaten des Darlehens:

Die Erstattung ermittelt das „Rechner“-Icon im Fenster „Ablö-
sung“. Das Blatt-Icon startet die Ausgabe (Bild siehe rechts ).

2.2. Berechnung im
Ablöse-Modul

2. Disagioerstattung / 2.2. Berechnung im Ablöse-Modul
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2. Disagioerstattung / 2.2. Berechnung im Ablöse-Modul
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Erfassen Sie (zusätzlich zu den Eckdaten des Darlehens)
zunächst die Sonderzahlung im Fenster „Teilablösung“:

Das „Taschenrechner“-Icon startet die Berechnung der Dis-
agioerstattung aus der erfassten Sonderzahlung.

Die Ausgabe der Daten erfolgt über das „Blatt“-Icon.

Rechts sehen Sie einen Beispielausdruck.

Die Ergebnisse dieser Beispielberechnung werden hier nicht
kommentiert. Bitte lesen Sie dazu die Erläuterungen zu den
Ergebnissen im Darlehens-Fenster. (Die erfassten Beispiel-
Daten und die Berechnung der Erstattung sind gleich.)

Disagioerstattung aus
Sonderzahlung (im
Ablöse-Modul)

2. Disagioerstattung / 2.2. Berechnung im Ablöse-Modul
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Die höchstrichterlichen Entscheidungen zum Vorfälligkeitsent-
gelt sind grundsätzlich positiv, aber sehr kompliziert und vom
Verbraucher daher nur selten nachvollziehbar.

Die Grundfrage lautet immer: mit welchen Einnahmen hätte
der Darlehensgeber zu rechnen, wenn das Darlehen nicht ge-
kündigt wird.  Daraus ergibt sich auch automatisch, dass ein
eventuelles Disagio nicht erstattet werden muss, da dieses
bei Vertragserfüllung in vollem Umfang beim Darlehensgeber
verblieben wäre.

Eine Aussage, die ALF schon seit 1994 öffentlich vertritt und
deswegen sogar von Verbandsseite kritisiert wurde.

Im BGH-Urteil XI ZR 283/95 vom 08.10.1996 heißt es dazu:
 „Wird ein unkündbarer Darlehensvertrag auf Wunsch des
Kunden einvernehmlich vorzeitig beendet, so ist die Bank zu
einer teilweisen Erstattung des unverbrauchten Disagios in
der Regel nicht verpflichtet.“

Wichtig ist die mathematisch korrekte Berechnung der Vor-
fälligkeitsentschädigung - wie im ALF-EFZ realisiert.
Der Bundesgerichtshof bringt im BGH-Urteil XI ZR 267/96
vom 01.07.1997 die Benimmregeln ins Spiel: „Der Kreditge-
ber kann jedoch als Vorfälligkeitsentschädigung nicht jeden
beliebigen Preis bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit (§ 138
BGB) verlangen. Er kann vielmehr nur den Ausgleich der
Nachteile beanspruchen, die ihm durch die vorzeitige Ablö-
sung entstehen.“

Auszug § 138 BGB:
 „(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt,
ist nichtig. (2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft,
durch das jemand unter Ausbeutung einer Zwangslage, der
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen ... eines
anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögens-
vorteile versprechen oder gewähren läßt, die in einem auffäl-
ligen Mißverhältnis zu der Leistung stehen.“

3. Vorfällig-
keitsentgelt

3. Vorfälligkeitsentgelt
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Mathematisch korrekt bedeutet auch Berechnung auf Grund-
lage des Nominalzinses.

Würde der Darlehensgeber die Vorfälligkeitsentschädigung auf
der Grundlage des Effektivzinses rechnen, muss der unver-
brauchte Disagioanteil subtrahiert werden, da das Disagio im
Effektivzins enthalten ist.

Das OLG Schleswig-Holstein sagt in seinem Urteil 5 U 124/
95 am 04.12.97 dazu: „Es ist der Nominalzins ... zugrundezu-
legen ... da der Effektivzins lediglich eine Vergleichszahl nach
der Preisangabenverordnung ist. Im Effektivzins sind neben
dem Nominalzins weitere vertraglich vereinbarte Kosten wie
z.B. Bearbeitungsgebühren enthalten, die teilweise bei der
Kreditauszahlung bereits in vollem Umfange einbehalten wer-
den.“

Außerdem ändert sich die Lage, wenn das Zinsniveau im An-
steigen ist.

Der BGH sagt im BGH-Urteil XI ZR 283/95 vom 08.10.1996
dazu: „Ausnahmsweise kann eine Pflicht der Bank zur teilwei-
sen Erstattung bei nicht unerheblich gestiegenem Zinsniveau
bestehen. Die Bank kann das vorzeitig zurückverlangte Dar-
lehenskapital dann zu einem höheren als dem effektiven Zins
des beendeten Vertrages wiederanlegen und erleidet durch
die einvernehmliche Auflösung des Vertrages wirtschaftlich
möglicherweise keinen vom Darlehensnehmer auszugleichen-
den Nachteil.“

Dem Darlehensgeber steht es frei, ob er mit dem gekündig-
ten Betrag eine Anlage am Kapitalmarkt oder eine erneute
Ausleihung an einen anderen Kunden als Berechnungsgrund-
lagen für die Ermittlung des Schadens wählt. Das Vorfällig-
keitsentgelt darf demnach wahlweise nach folgenden Metho-
den berechnet werden:

Anlage am Kapitalmarkt  (Aktiv-Passiv-Methode)
Neuausleihung  (Aktiv-Aktiv-Methode)

3. Vorfälligkeitsentgelt
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Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Grundüberlegung, den Dar-
lehensgeber so zu stellen, als ob die Kündigung nicht stattge-
funden hätte.

Schema1:  Setzt man voraus, dass die vereinbarten Raten
weiter fließen, der Zahlungsfluss also gleich bleibt, ergibt sich
der Schaden aus der abgezinsten Differenz der unterschied-
lichen Restschulden nach Zinsbindung mit und ohne Kündi-
gung. Auf mathematischem Weg kann dieser Ausgleich si-
muliert werden.

Schema2:  Eine zweite Möglichkeit ist der gleiche Darlehens-
verlauf. Hier bleibt die Tilgung gleich und die Rate ändert sich
ständig. Der Schaden berechnet sich dann aus der abgezin-
sten und summierten Zinsdifferenz bei jeder Zahlung.

Im folgenden werden die einzelnen Bestandteile der Vorfällig-
keitsentschädigung erläutert. Danach werden - je anhand ei-
ner ALF-EFZ-Auswertung - die beiden Berechnungsschema-
ta jeweils für Neuanlage und am Kapitalmarkt dargestellt.

Der Hauptschaden bei einer vorzeitigen Ablösung wird regel-
mäßig der Zinsverschlechterungsschaden sein. Das ist die
Differenz zwischen ursprünglich vereinbartem Nominalzins
und dem jetzt aktuell gültigen Zinssatz für die Verwertung des
gekündigten Darlehenskapitals.
Der Darlehensgeber kann vom Darlehensnehmer einen Zins-
verschlechterungsschaden verlangen, wenn das Kapital nur
zu einem niedrigeren Zinssatz - als vorher vertraglich festge-
legt - wieder ausgeliehen werden kann.
Die Differenz aus höherem Darlehenszins und niedrigerem
Neuausleihungszins trägt der Darlehensnehmer.

Der BGH sagt in seinem Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97
dazu: Ein „Zinsverschlechterungsschaden entsteht, wenn die
Bank das vorzeitig zurückerhaltene Darlehenskapital für die
Restlaufzeit des abgelösten Darlehens nur zu einem niedri-
geren als dem Vertragszins wieder ausleihen kann. ...  Dieser
Schaden ist auf der Grundlage der Differenz zwischen Ver-
tragszins und Wiederausleihezins zu berechnen.“

3.0. Grundlagen
und  Bestandteile

Zinsversch lech te -
rungsschaden

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.0. Grundlagen und Bestandt...
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Der Zinsverschlechterungsschaden wird für die Gesamtdau-
er der rechtlich geschützten Zinserwartung des Darlehens-
gebers berechnet. Demzufolge ist dieser Schadensbetrag auf
den Tag der Zahlung des Vorfälligkeitsentgeltes abzuzinsen.
Für diese Abzinsung wird bei der Neuausleihung der Zins der
Neuausleihung, am Kapitalmarkt der Kapitalmarktzins zu
Grunde gelegt.

Im BGH-Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  heißt es dazu:
Für die Abzinsung „auf den Zeitpunkt der Zahlung der Vorfäl-
ligkeitsentschädigung“ ist „ein Zins in gleicher Höhe wie der
aktive Wiederanlagezins zugrunde zu legen.“

Der Zinsmargenschaden ist der eigentliche Bruttogewinn, der
dem Darlehensgeber durch die vorzeitige Ablösung entgeht.
(Merkwürdigerweise ist im Urteil von „Nettogewinn“ die Rede,
obwohl davon noch die Risikoprämie und der Verwaltungs-
aufwand zu subtrahieren sind.)
Bei der Berechnung ist die Differenz zwischen den vereinbar-
ten Darlehenszinsen und den Refinanzierungskosten des Dar-
lehensgebers zu bilden.

Im BGH-Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  heißt es: „Der
Zinsmargenschaden entspricht dem entgangenen Nettoge-
winn aus dem vorzeitig abgelösten Darlehen. Bei seiner Be-
messung ist von der Differenz zwischen den vereinbarten
Darlehenszinsen und den Refinanzierungskosten der Bank
auszugehen.“

Der BGH verzichtet auf eine genaue Offenlegung der internen
Betriebsdaten der Bank, wenn sich der geforderte Zinsmar-
genschaden auf den Durchschnittsgewinn bei Banken glei-
chen Typs beschränkt.

Der BGH sagt im Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  außer-
dem: Die „maßgebenden Berechnungsfaktoren“ können „im
Wege der Schätzung ... auf der Grundlage statistischer An-
gaben in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank“
ermittelt werden.

Zinsmargenschaden

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.0. Grundlagen und Bestandt...
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Diese Differenz ist um die Beträge der eventuellen Risikoprä-
mie und der nicht beanspruchten Verwaltungskosten zu kür-
zen (siehe nächste Abschnitte).

Der Zinsmargenschaden wird für die Gesamtdauer der recht-
lich geschützten Zinserwartung des Darlehensgebers berech-
net. Demzufolge ist auch dieser Schadensbetrag auf den Tag
der Zahlung des Vorfälligkeitsentgeltes abzuzinsen. Für diese
Abzinsung wird der Zins der Neuausleihung zu Grunde ge-
legt.

Im BGH-Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  heißt es dazu:
Für die Abzinsung „auf den Zeitpunkt der Zahlung der Vorfäl-
ligkeitsentschädigung“ ist „ein Zins in gleicher Höhe wie der
aktive Wiederanlagezins zugrunde zu legen.“

Der Zinsmargenschaden entsteht nur beim Aktiv-Aktiv-Ver-
gleich (Neuausleihung).

Der BGH geht hier davon aus, dass die Neuausleihung an
einen anderen Kunden nicht von der vorzeitigen Ablösung ab-
hängt. Dieses Geschäft wäre auch ohne die Kündigung zu-
stande gekommen. Aus diesem Grund ist es auch nicht zu-
lässig, die entgangene Zinsmarge beim Aktiv-Passiv-Vergleich
einzufordern. Die Anlage am Kapitalmarkt ist jederzeit mög-
lich und erfordert keine Vertriebsbemühungen.

Der BGH sagt in seinem Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97
zur Anlage am Kapitalmarkt: „Wählt eine Bank diese Berech-
nungsmethode, so ist der Ausgangspunkt für die Ermittlung
ihres finanziellen Nachteils ... die Differenz zwischen dem
Vertragszins und der Rendite von Kapitalmarkttiteln öffentli-
cher Schuldner mit einer Laufzeit, die der Restlaufzeit des
abzulösenden Darlehens entspricht. Damit verschafft die
Bank sich allerdings eine besonders günstige Ausgangsgrö-
ße für die Berechnung ihres Zinsverschlechterungsschadens,
die den ihr zustehenden Gewinn voll abdeckt und die geson-
derte Zubilligung eines Zinsmargenschadens unangemessen
erscheinen läßt.“

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.0. Grundlagen und Bestandt...
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Durch die vorzeitige Rückzahlung entfällt das Risiko, dass
der Kunde zahlungsunfähig wird und das Darlehen nicht mehr
zurück zahlen kann. Der abgezinste Schaden ist um den Be-
trag der ersparten Risikoprämie zu kürzen. Darunter ist die
Risikoprämie für die restliche Laufzeit zu verstehen, die jetzt
wegfällt.
Das OLG Schleswig-Holstein sagt in seinem Urteil 5 U 124/
95 am 04.12.97 dazu: Der abgezinste Schaden ist „um ange-
messene Beträge ... für das entfallende Risiko des abzulö-
senden Darlehens zu kürzen“.

Welcher Wert dafür gewählt wird, kann durch eine Schätzung
ermittelt werden. Das OLG Schleswig-Holstein schätzt im
Urteil 5 U 124/95 am 04.12.97: „die Risikoprämie auf einen
Betrag von 140 DM pro angefangene Million der Darlehens-
summe und Jahr“.

Ebenso entfallen die weiteren Aufwendungen für die Verwal-
tung des Darlehens. Der abgezinste Schaden ist also auch
um den Betrag dieser nicht beanspruchten Verwaltungsko-
sten zu kürzen. Darunter sind die Verwaltungskosten zu ver-
stehen, die dem Darlehensgeber bei normalem Verlauf bis
zum Ende der regulären Laufzeit entstanden wären.
Das OLG Schleswig-Holstein sagt in seinem Urteil 5 U 124/
95 am 04.12.97 dazu: Der abgezinste Schaden ist „um ange-
messene Beträge ... für ersparte Verwaltungsaufwendungen
... zu kürzen“.

Im Urteil wird zwar eine prozentuale Größe genannt, aber of-
fensichtlich nur, weil die beklagte Bank auch tatsächlich eine
solche in Höhe von 0,5% p. a. zusätzlich in Rechnung stellte.
Wenn man bedenkt, dass solche Kostenbestandteile in den
Effektivzins eingerechnet werden müssen, müßte eigentlich
der Nominalzins bereits niedriger gewesen sein.

Da die Verwaltungskosten in aller Regel unabhängig von der
Darlehenshöhe anfallen, dürften diese jedoch als absolute Be-
träge zu sehen sein. Das OLG Schleswig-Holstein  setzt
hier „40 DM“ bei „vierteljährlichen Leistungsraten“, also 10 DM
pro Ratenzahlungstermin an.

Ersparte Risikoprämie

Ersparte Verwaltungs-
kosten

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.0. Grundlagen und Bestandt...
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Zusätzlich zur Vorfälligkeitsentschädigung darf die Bank auch
ein angemessenes Entgelt für den mit der vorzeitigen Darle-
hensrückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand verlan-
gen.

Es ist aber nicht sachgerecht, diesen Aufwand prozentual von
der Darlehenssumme zu berechnen. Der BGH begründet das
damit, dass dieser Aufwand nicht von der Höhe der Darle-
henssumme abhängt. Entstehende Kosten für die vorzeitige
Ablösung müssen dem Kunden also immer als absoluter
Betrag in Rechnung gestellt werden.

Im BGH-Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  heißt es dazu:
„Daneben kann die Bank ein angemessenes Entgelt für den
mit der vorzeitigen Ablösung des Darlehens verbundenen
Verwaltungsaufwand verlangen. Da dieser Aufwand sich kaum
exakt berechnen lassen dürfte, ist seine Ermittlung im Wege
der Schätzung zulässig. Dabei erscheint es jedoch ... nicht
sachgerecht, als Ansatzpunkt für die Bemessung des Auf-
wands einen bestimmten Prozentsatz der Darlehenssumme
zu wählen.“

Die Berechnung des Vorfälligkeitsentgeltes kann wahlweise
im Darlehensfenster oder im Ablöse-Modul erfolgen. Die
Grundlagen werden zu Neuausleihung und Kapitalmarkt wer-
den nur zur „Berechnung im Darlehensfenster“ erläutert.

Bei dieser Berechnung wird vorausgesetzt, dass das Kapital
wieder neu ausgeliehen wird. Ein Darlehensgeber darf den
Zinsmargenschaden verlangen. Zusätzlich darf er einen Zins-
verschlechterungsschaden verlangen, wenn bei einer Neu-
ausleihung der vereinbarte Vertragszins nicht mehr erreicht
wird.
Der Darlehensnehmer zahlt also einmal für die entgangenen
Zinsen der Restlaufzeit und dazu noch die fehlende Zinsspan-
ne zum aktuellen Zins (vorausgesetzt dieser ist aktuell niedri-
ger).

Bearbeitungskosten
für die vorzeitige Ablö-
sung

3.1. Berechnung im
Darlehensfenster

Entschädigung bei
Neuausleihung (Aktiv-
Aktiv-Methode)

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Laut BGH-Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97  kann „eine kre-
ditgebende Bank bei vorzeitiger Darlehensrückzahlung grund-
sätzlich den Ausgleich sowohl eines Zinsmargenschadens als
auch eines etwaigen Zinsverschlechterungsschadens verlan-
gen“.

WICHTIG!
Bei dem verhandelten Fall handelte es sich um eine echte
Ablösung. Wünscht ein Kunde eine vorzeitige Prolongation,
ist es bedenklich einen Zinsmargenschaden geltend zu ma-
chen, da der Kunde das Darlehen bei der Bank weiterführt.

Die Vorfälligkeitsentschädigung nach Aktiv-Aktiv-Vergleich er-
gibt sich aus der Summe der abgezinsten Werte für Zinsmar-
genschaden und eventuellem Zinsverschlechterungsschaden:

vereinbarter Darlehenszins
- Kosten für die Refinanzierung

d d
 Aktiv-Aktiv-Vergleich

(Neuausleihung)

  Vorfälligkeitsentgelt

vereinbarter Darlehenszins
- aktueller Zins bei Neuaus-

leihung für die Restlaufzeit

= Zinsmargenschaden gesamt

- Abzinsung (Zins Neuausleihe)

= Zinsmargenschaden

= Zinsverschlechterungs-
schaden gesamt

- Abzinsung (Zins Neuausleihe)

= Zinsverschlechterungs-
schaden

d d
= entgangener Bruttoschaden
- gesparte Risikoprämie
- gesparte Verwaltungskosten

d

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Für alle Beispiele zur Berechnung des Vorfälligkeitsentgeltes
im Darlehensfenster (egal ob als Neuausleihe oder am Kapi-
talmarkt) gelten die folgenden Darlehensdaten, die Sie bitte
im Fenster „Annuitäten-/Tilgungsdarlehen“ erfassen:

Wählen Sie dann die Ordnerlasche „Ablösung“ und erfassen
Sie diese Daten. Das „Rechner“-Icon startet die Berechnung.

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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a) Schema mit glei-
chem Darlehensver-
lauf

Mit dem „Blatt-Icon“ wählen Sie die Ausgabe zwischen:
Schema mit gleichem Darlehensverlauf
Schema mit gleichem Zahlungsfluss

Hier wird vorausgesetzt, dass die Tilgung gleich bleibt und die
Rate sich ständig ändert. Der durch die vorzeitige Kündigung
entstandene Schaden ist dann die abgezinste und summier-
te Zinsdifferenz zu jedem Zahlungstermin.

Auf den nächsten beiden Seiten sehen Sie ein Beispiel.

Die Restschuld zum Kündigungstermin am 30.09.98 beträgt
97.570,69 DM und wird mit 4,5% neu ausgeliehen. Der Til-
gungsanteil entspricht mit 1% dem des Ursprungsdarlehens.

Zu jedem Zahlungstermin wird der Zinsanteil für den alten Zins
(7%) und den neuen Zins (4,5%) ermittelt. Die Differenz wird
vom Zahlungstermin auf den Tag der Kündigung abgezinst.
Dafür wird die Differenz durch den Abzinsungsfaktor dividiert.
Dieser Faktor wird aus dem Zins der Neuauskeihe zum Zah-
lungstermin ermittelt. D.h., je weiter die Zahlung in der Zukunft
liegt, desto größer ist der Faktor.

Die abgezinste Differenzen werden addiert &
bilden den Zinsverschlechterungsschaden: 6.193,70 DM

Der Zinsmargenschaden (1%) wird addiert
(Differenz: vereinbarte Zinsen - Refinanzie-
rungskosten der Bank), abgezinst mit Diffe-
renz Nominalzins & eigener Wert (7-1=6%):     +  2.427,11 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 344,21 DM

Die ersparten Verwaltungskosten (10 DM pro
Vierteljahr) werden subtrahiert, abgezinst  mit
dem Zinssatz der Neuausleihung (4,5%):        -    102,92 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 200,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 8.373,68 DM

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Hier wird vorausgesetzt, dass die Rate gleich bleibt. Der durch
die vorzeitige Kündigung entstandene Schaden ist dann die
abgezinste Differenz der Restschulden nach Zinsbindung mit
Ablösung und ohne Ablösung.

Auf der übernächsten Seite  sehen Sie ein Beispiel.

Die Restschuld zur Kündigung (30.09.98)
wird ermittelt & theoretisch neu ausgeliehen: 97.570,69 DM

Neuer Zins von 4,5% und gleiche Raten
von 666,67 DM ergeben bei 33 Raten: 22.000,11 DM

Die Neuausleihung ergibt zum Zinsbindungs-
ende (30.06.01) rechnerisch die Restschuld: 87.025,66 DM

Damit ist die erste Bedingung erfüllt: der gleichbleibende Zah-
lungsfluss. Die zweite Bedingung - dieselbe Restschuld  am
Ende der Zinsbindung - ist nicht erfüllt. Deshalb wird die Diffe-
renz aus der Restschuld bei normaler Vertragserfüllung und
der Restschuld für die Neuausleihung gebildet.

Bei Vertragserfüllung wäre die Restschuld
zum Ende der Zinsbindung (30.06.01): 94.033,68 DM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie erklärt sich dieser Unterschied? Bei Neuausleihung wird
simuliert, dass das neue Darlehen mit gleichen Raten weiter-
läuft, jetzt aber Zinsen aus dem Darlehenssaldo mit dem neu-
en Zins berechnet werden. Da sich wegen des jetzt geringe-
ren Zinsssatzes indirekt ein höherer  Tilgungsanteil ergibt, ist
die neue Restschuld nach Zinsbindung geringer als verein-
bart. Der Tilgungsanteil an den Raten ist wesentlich höher als
beim Ursprungsdarlehen. So wird im gleichen Zeitraum mehr
getilgt. Die Restschuld ist damit deutlich geringer:

Ursprungsdarlehen
Zahlungen 22.000,11 DM = 100,0 %
Zins 18.463,10 DM = 83,9 %
Tilgung 3.537,01 DM = 16,1 %

b) Schema mit glei-
chem Zahlungsfluss

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Neuausleihung
Zahlungen 22.000,11 DM = 100,0 %
Zins 11.455,08 DM = 52,1 %
Tilgung 10.545,03 DM = 47,9 %

Die Differenz der beiden Restschulden (die
Mindereinnahmen) bildet nicht abgezinsten
Zinsverschlechterungsschaden:  7.008,02 DM

Da dies der Schaden am Ende der Zinsbindung ist, wird die-
ser mit dem Zins der Neuausleihung (4,5 %) auf den Zeit-
punkt der Kündigung  (30.09.98) abgezinst.

Die Formel für die Abzinsung lautet:
                   ( 1 + Zins / Zahlungsweise / 100 ) Jahre * Zahlungsweise

Das ergibt den
abgezinsten Zinsverschlechterungsschaden: 6.193,73 DM

Der Zinsmargenschaden (1%) wird addiert
(Differenz: vereinbarte Zinsen - Refinanzie-
rungskosten der Bank), abgezinst mit Diffe-
renz Nominalzins & eigener Wert (7-1=6%):     +  2.427,12 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 344,22 DM

Die ersparten Verwaltungskosten (10 DM pro
Vierteljahr) werden subtrahiert, abgezinst  mit
dem Zinssatz der Neuausleihung (4,5%):        -    102,92 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 200,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 8.373,71 DM

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Erfassen Sie zunächst die Daten des Darlehens im Haupt-
fenster „Annuitäten-/Tilgungsdarlehen“. Wechseln Sie dann
mit Mausklick auf die Ordnerlasche „Sonderzahlung“ in die-
ses Fenster und erfassen Sie die Sonderzahlung:

Speichern Sie die Sonderzahlung und klicken Sie auf die Ord-
nerlasche „Teilablösung“. Hier erfassen Sie die Angaben zum
Vorfälligkeitsengelt, wie die Abbildung zeigt. Das „Taschen-
rechner“-Icon startet die Berechnung (im DOS-EFZ <F6>).
Die Ausgabe der Daten erfolgt über das „Blatt“-Icon.

c) Vorfälligkeitsentgelt
aus Sonderzahlung

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.
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Durch eine Sonderzahlung reduziert sich die vertragsmäßige
Restschuld. Zahlungsstrom und Konditionen bleiben gleich.
Das Vorfälligkeitsentgelt wird aus der Differenz der Restschul-
den mit und ohne Sonderzahlung unter Berücksichtigung der
aufgezinsten Sonderzahlung ermittelt und auf den Tag der
Sonderzahlung abgezinst.

Rechts sehen Sie einen Beispielausdruck.

Sonderzahlung am 01.05.97: 20.000,00 DM

Restschuld ohne Sonderzahlung: 94.033,68 DM
Restschuld mit Sonderzahlung:                    - 67.288,41 DM

Die Differenz ergibt Mindereinahmen von: 26.745,27 DM

Die Sonderzahlung wird auf das Ende der
Zinsbindung (30.06.01) mit 4,5% aufgezinst.
aufgezinste Sonderzahlung subtrahieren:   - 24.113,14 DM

Zinsverschlechterung vor Abzinsung: 2.632,13 DM

Die Zinsverschlechterung wird auf den Tag
der Sonderzahlung mit 4,5% abgezinst.
Zinsverschlechterung Aktiv-Aktiv abgezinst:  2.183,16 DM

Der Zinsmargenschaden (1%) wird addiert
(Differenz: vereinbarten Zinsen - Refinanzie-
rungskosten der Bank), abgezinst mit Diffe-
renz Nominalzins & eigener Wert (7-1=6%):     +  845,69 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 588,22 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 100,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 2.540,63 DM

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.



Seite 37

ALF AG             Gesetzliche Grundlagen vorzeitiger Darlehensablösung

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Neuausleihg.



Seite 38

ALF AG            Gesetzliche Grundlagen vorzeitiger Darlehensablösung

Bei dieser Berechnung wird vorausgesetzt, dass das Kapital
in sichere Kapitalmarkttitel angelegt wird. Bei dieser Berech-
nungsvariante ist der Gewinn des Darlehensgebers voll ab-
gedeckt. Deshalb der der Darlehensgeber hier keinen zusätz-
lichen Zinsmargenschaden verlangen.

Der BGH sagt in seinem Urteil XI ZR 267/96 vom 01.07.97:
„Wählt eine Bank diese Berechnungsmethode, so ist der Aus-
gangspunkt für die Ermittlung ihres finanziellen Nachteils ...
die Differenz zwischen dem Vertragszins und der Rendite von
Kapitalmarkttiteln öffentlicher Schuldner mit einer Laufzeit, die
der Restlaufzeit des abzulösenden Darlehens entspricht. Da-
mit verschafft die Bank sich allerdings eine besonders gün-
stige Ausgangsgröße für die Berechnung ihres Zinsver-
schlechterungsschadens, die den ihr zustehenden Gewinn voll
abdeckt und die gesonderte Zubilligung eines Zinsmargen-
schadens unangemessen erscheinen läßt.“

Das Vorfälligkeitsentgelt Aktiv-Passiv ergibt sich aus:

Entschädigung bei
Kapitalmarkt (Aktiv-
Passiv-Methode)

vereinbarter Darlehenszins
- Rendite öffentlicher Kapitalmarkttitel
    mit gleicher Restlaufzeit

d
 Aktiv-Passiv-Vergleich

(Kapitalmarkt)

  Vorfälligkeitsentgelt

= Zinsverschlechterungsschaden gesamt
- gesparte Risikoprämie für Restlaufzeit
- gesparte Verwaltungskosten Restlaufzeit

= Nettozinsverschlechterungsrate
- Abzinsung (Zins = Rendite am Kapitalmarkt)

= Zinsverschlechterungsschaden

d

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Für alle Beispiele zur Berechnung des Vorfälligkeitsentgeltes
im Darlehensfenster (egal ob als Neuausleihe oder am Kapi-
talmarkt) gelten die grundlegenden Darlehensdaten, die Sie
bitte im Fenster „Annuitäten-/Tilgungsdarlehen“ erfassen.

(Möchten Sie das Beispiel nachvollziehen? Eine Abbildung
des Fensters „Annuitäten-/Tilgungsdarlehen“ mit den Beispiel-
daten finden Sie auf Seite 26.)

Wählen Sie dann die Ordnerlasche „Ablösung“ und erfassen
Sie diese Daten. Das „Rechner“-Icon startet die Berechnung.

Mit dem „Blatt-Icon“ starten Sie die Ausgabe. Sie haben die
Wahl zwischen:

Schema mit gleichem Darlehensverlauf
Schema mit gleichem Zahlungsfluss

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Hier wird vorausgesetzt, dass die Tilgung gleich bleibt und die
Rate sich ständig ändert. Der durch die vorzeitige Kündigung
entstandene Schaden ist dann die abgezinste und summier-
te Zinsdifferenz zu jedem Zahlungstermin.

Auf den nächsten beiden Seiten sehen Sie ein Beispiel.

Die Restschuld zum Kündigungstermin am 30.09.98 beträgt
97.570,69 DM und wird in Bundesanleihen mit 3,42% jährli-
cher Rendite angelegt. Da am Kapitalmarkt die Rendite jähr-
lich angegeben wird, wird für die Anleihe der unterjährige Zins
von 3,368% ermittelt. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Zins-
termine dem Ursprungsdarlehen entsprechen.
Die ursprüngliche Tilgung wird zum jeweiligen Tilgungstermin
als entsprechend hoher Anleihenverkauf simuliert. Damit ist
ein gleichbleibender Tilgungsverlauf gewährleistet.

Zu jedem Zahlungstermin wird der Zinsanteil für den alten Zins
(7%) und den neuen Zins (3,368%) ermittelt. Die Differenz
wird vom Zahlungstermin auf den Tag der Kündigung abge-
zinst. Dafür wird die Differenz durch den Abzinsungsfaktor
dividiert. Dieser Faktor wird aus dem Kapitalmarktzins zum
Zahlungstermin ermittelt. D.h., je weiter die Zahlung in der
Zukunft liegt, desto größer ist der Faktor.

Die abgezinste Differenzen werden addiert &
bilden den Zinsverschlechterungsschaden: 9.141,04 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 344,21 DM

Die ersparten Verwaltungskosten (10 DM pro
Vierteljahr) werden subtrahiert, abgezinst  mit
dem Zinssatz der Anleihe (3,368%): -    104,56 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 200,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 8.892,27 DM

a) Schema mit glei-
chem Darlehensver-
lauf

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Hier wird vorausgesetzt, dass die Rate gleich bleibt. Der durch
die vorzeitige Kündigung entstandene Schaden ist die abge-
zinste Differenz der beiden Restschulden nach Zinsbindung

Diese Berechnungsvariante geht von einer theoretischen
Anlage am Kapitalmarkt aus. Dabei wird das Kapital nicht ver-
zehrt. Soll der Effekt eines Annuitätendarlehens simuliert wer-
den - indem eine der Höhe der Tilgung entsprechende Menge
Anleihen verkauft werden - wird der Zahlungsstrom abweichen.
Durch das schrumpfende Kapital würden die Zinszahlungen
geringer. Also wird das Kapital errechnet, aus dem die verein-
barten Raten gezahlt werden können.
Dieser theoretische Anlagebetrag ist das Kapital, das am
30.09.98 (vorzeitige Kündigung) vorhanden sein muss, damit
bei einem Zins von 3,42% (Kapitalmarktzins) die vertraglich
festgelegten Raten aus den Zinsen des angelegten Kapitals
bezahlt werden können. - Das heißt zunächst:

Anlagekapital =  jährliche Annuität / Kapitalmarktzins

Es muss aber berücksichtigt werden, dass der Zahlungsstrom
monatlich, die Zinszahlung von Bundesanleihen am Kapital-
markt jedoch üblicherweise jährlich erfolgt. Der ausgewiese-
ne Betrag des Anlagekapitals am 30.09.98 (für alle Zahlun-
gen bis Ende Zinsbindung am 30.06.01) errechnet sich so:

Aufzinsfaktor(AF)= (1+Zins/100)(1/Anzahl Raten)

Ersatzannuität = (Rate je Termin * (1-AF Anzahl Rate)) / (1-AF)

Theoretisches Kapital = Ersatzannuität / Kapitalmarktzins

Damit ist eine Bedingung erfüllt: der gleiche Zahlungsfluss.
Die zweite Bedingung, dieselbe zu erwartende Restschuld  am
Ende der Zinsbindung ist nicht erfüllt. Da das erforderliche
Kapital in aller Regel höher sein wird als die ursprünglich zu
erwartende Restschuld, hat der Darlehensgeber am Ende der
Zinsbindung mehr Kapital als ihm zusteht.
Deshalb wird der Nettobetrag bei regulärer Vertragserfüllung
subtrahiert. Der Nettobetrag ist die Restschuld abzüglich evtl.
aufgelaufener, nicht kapitalisierter Zinsen. Sind Kündigungs-
datum und Verzinsung gleich, ist Nettobetrag = Restschuld.

b) Schema mit glei-
chem Zahlungsfluss

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Auf der rechten Seite  sehen Sie ein Beispiel.

Theoretisches Kapital am 30.09.98 237.563,73 DM
abzüglich Nettobetrag am 30.06.01             - 94.033,68 DM

Kapital f. Zinsverschlechterungsschaden 143.530,05 DM

abgezinst mit Kapitalmarktzins (3,42%)
auf Zeitpunkt der Kündigung (30.09.98): 130.851,99 DM

Jetzt wird der Betrag ermittelt, der am Tag der Kündigung zur
Verfügung stehen muss, damit das Darlehen ohne Schaden
für den Darlehensgeber gekündigt werden kann. Dieser Wert
ist die Differenz aus dem theoretischen Anlagekapital zum
Zeitpunkt der Kündigung und dem abgezinsten Kapital für den
Zinsverschlechterungsschaden.
Am Kündigungstag wird auf jeden Fall der Nettobetrag zurück-
bezahlt. Der Nettobetrag ist die Restschuld abzüglich eventu-
ell aufgelaufener, nicht kapitalisierter Zinsen. Der Nettobetrag
bei Kündigung am 30.09.98 wird also subtrahiert.

Theoretisches Kapital am 30.09.98 237.563,73 DM
abzüglich abgezinstes Kapital für den
Zinsverschlechterungsschaden                   - 130.851,99 DM
abzüglich Nettobetrag bei Kündigung          - 97.570,69 DM

Das ergibt den
abgezinsten Zinsverschlechterungsschaden: 9.141,05 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 344,22 DM

Die ersparten Verwaltungskosten (10 DM pro
Vierteljahr) werden subtrahiert, abgezinst  mit
dem Kapitalmarktzins (3,42%):                         - 104,56 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 200,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 8.892,27 DM

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Erfassen Sie zunächst die Daten des Darlehens im Haupt-
fenster „Annuitäten-/Tilgungsdarlehen“. Wechseln Sie dann
mit Mausklick auf die Ordnerlasche „Sonderzahlung“ in die-
ses Fenster und erfassen Sie die Sonderzahlung:

Speichern Sie die Sonderzahlung und klicken Sie auf die Ord-
nerlasche „Teilablösung“. Hier erfassen Sie die Angaben zum
Vorfälligkeitsengelt, wie die Abbildung zeigt. Das „Taschen-
rechner“-Icon startet die Berechnung (im DOS-EFZ <F6>).
Die Ausgabe der Daten erfolgt über das „Blatt“-Icon.

c) Vorfälligkeitsentgelt
aus Sonderzahlung

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Durch eine Sonderzahlung reduziert sich die vertragsmäßige
Restschuld. Zahlungsstrom und Konditionen bleiben gleich.
Das Vorfälligkeitsentgeltes wird aus der Differenz der Rest-
schulden mit und ohne Sonderzahlung unter Berücksichtigung
der aufgezinsten Sonderzahlung ermittelt und aufgezinst.

Auf der nächsten Seite sehen Sie den Beispielausdruck.

Sonderzahlung am 01.05.97: 20.000,00 DM

Restschuld ohne Sonderzahlung: 94.033,68 DM
Restschuld mit Sonderzahlung:                    - 67.288,41 DM

Die Differenz ergibt Mindereinahmen von: 26.745,27 DM

Die Sonderzahlung wird auf das Ende der
Zinsbindung (30.06.01) mit 3,42% aufgezinst.
aufgezinste Sonderzahlung subtrahieren:   - 23.006,03 DM

Zinsverschlechterung vor Abzinsung: 3.739,24 DM

Die Zinsverschlechterung wird auf den Tag
der Sonderzahlung mit 3,42% abgezinst.
Zinsverschlechterung Aktiv-Passiv abgezinst:  3.250,68 DM

Die ersparte Risikovorsorge (140 DM/Jahr)
wird abgezogen, abgezinst mit der Differenz
Nominalzins - eigener Wert (7-0,14=6,86%):   - 588,22 DM

Die Kosten dieser Auflösung werden addiert:   + 100,00 DM

Vorfälligkeitsentgelt 2.762,46 DM

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.1. Darlehensf... / Kapitalmarkt
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Die Berechnung des Vorfälligkeitsentgeltes kann wahlweise
im Darlehensfenster oder im Ablöse-Modul erfolgen. Die
Grundlagen werden zu Neuausleihung und Kapitalmarkt wer-
den nur zur „Berechnung im Darlehensfenster“ erläutert.

Starten Sie das Ablöse-Modul „Vorfälligkeitsentgelt“:

Erfassen Sie zuerst die Eckdaten des Darlehens im Haupt-
fenster des Ablöse-Moduls „Vorfälligkeitsebtgelt“:

Die Eckdaten des Darlehens sind für alle im folgenden erläu-
terten Berechnungsvarianten gleich.
Den Erstattungsbetrag des Vorfälligkeitsentgeltes ermitteln Sie
im Fenster „Ablösung“, erreichbar mit Mausklick auf die Ord-
nerlasche „Ablösung“.

Die Ergebnisse der Beispielberechnungen im Ablöse-Modul
werden hier nicht kommentiert.
Bitte lesen Sie dazu die Erläuterungen zu den Berechnungs-
ergebnissen im Darlehens-Fenster. (Die erfassten Beispiel-
Daten und die Berechnung der Erstattung sind gleich.)

3.2. Berechnung im
Ablöse-Modul

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.2. Ablöse-Modul
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Diese Methode setzt voraus, dass das Kapital wieder neu
ausgeliehen wird. Der Darlehensgeber darf Zinsmargen-  und
zusätzlich Zinsverschlechterungsschaden verlangen, wenn
der vereinbarte Vertragszins nicht mehr erreicht wird.

Erfassen Sie im Fenster „Ablösung“ diese Daten:

Mit dem „Blatt-Icon“ wählen Sie die Ausgabe zwischen:
Schema mit gleichem Darlehensverlauf
Schema mit gleichem Zahlungsfluss

Hier wird vorausgesetzt, dass die Tilgung gleich bleibt und die
Rate sich ständig ändert. Der Schaden ist dann die abgezin-
ste und summierte Zinsdifferenz zu jedem Zahlungstermin.

Auf den Seiten 49 und 50 sehen Sie ein Beispiel.

Dieses Schema setzt voraus, dass die Rate gleich bleibt. Der
Schaden ist dann die abgezinste Differenz der Restschulden
nach Zinsbindung mit Ablösung und ohne Ablösung.

Auf Seite 51 sehen Sie einen Beispielausdruck.

Entschädigung bei
Neuausleihung (Aktiv-
Aktiv-Methode)

a) Schema mit glei-
chem Darlehensver-
lauf

b) Schema mit glei-
chem Zahlungsfluss

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.2. Ablöse-Modul / Neuausleih.
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Erfassen Sie zunächst die Daten des Darlehens im Haupt-
fenster des Ablöse-Moduls „Vorfälligkeitsentgelt“.

Wechseln Sie dann mit Mausklick auf die Ordnerlasche „Teil-
ablösung“ in dieses Fenster:

Erfassen Sie die Sonderzahlung und die Daten zur Teilablö-
sung.
Das „Taschenrechner“-Icon startet die Berechnung des Vor-
fälligkeitsentgeltes aus der erfassten Sonderzahlung.
Die Ausgabe erfolgt über das „Blatt“-Icon.

Rechts sehen Sie einen Beispielausdruck.

Durch eine Sonderzahlung reduziert sich die vertragsmäßige
Restschuld. Zahlungsstrom und Konditionen bleiben gleich.
Das Vorfälligkeitsentgeltes wird aus der Differenz der Rest-
schulden mit und ohne Sonderzahlung unter Berücksichtigung
der aufgezinsten Sonderzahlung ermittelt und aufgezinst.

c) Vorfälligkeitsentgelt
aus Sonderzahlung

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.2. Ablöse-Modul / Neuausleih.
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Bei dieser Methode wird vorausgesetzt, dass das Kapital in
sichere Kapitalmarkttitel angelegt wird. Bei dieser Berech-
nungsvariante ist der Gewinn des Darlehensgebers voll ab-
gedeckt. Deshalb der der Darlehensgeber hier keinen zusätz-
lichen Zinsmargenschaden verlangen.

Erfassen Sie im Fenster „Ablösung“ diese Daten:

Mit dem „Blatt-Icon“ wählen Sie die Ausgabe zwischen:
Schema mit gleichem Darlehensverlauf
Schema mit gleichem Zahlungsfluss

Hier wird vorausgesetzt, dass die Tilgung gleich bleibt und die
Rate sich ständig ändert. Der Schaden ist dann die abgezin-
ste und summierte Zinsdifferenz zu jedem Zahlungstermin.

Auf den Seiten 55 und 56 sehen Sie ein Beispiel.

Dieses Schema setzt voraus, dass die Rate gleich bleibt. Der
Schaden ist dann die abgezinste Differenz der Restschulden
nach Zinsbindung mit Ablösung und ohne Ablösung.

Auf Seite 57 sehen Sie einen Beispielausdruck.

Entschädigung bei Ka-
pitalmarkt (Aktiv-Pas-
siv-Methode)

a) Schema mit glei-
chem Darlehensver-
lauf

b) Schema mit glei-
chem Zahlungsfluss

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.2. Ablöse-Modul / Kapitalm...
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Erfassen Sie zunächst die Daten des Darlehens im Haupt-
fenster des Ablöse-Moduls „Vorfälligkeitsentgelt“.

Wechseln Sie dann mit Mausklick auf die Ordnerlasche „Teil-
ablösung“ in dieses Fenster:

Erfassen Sie die Sonderzahlung und die Daten zur Teilablö-
sung.
Das „Taschenrechner“-Icon startet die Berechnung des Vor-
fälligkeitsentgeltes aus der erfassten Sonderzahlung.
Die Ausgabe erfolgt über das „Blatt“-Icon.

Rechts sehen Sie einen Beispielausdruck.

Durch eine Sonderzahlung reduziert sich die vertragsmäßige
Restschuld. Zahlungsstrom und Konditionen bleiben gleich.
Das Vorfälligkeitsentgeltes wird aus der Differenz der Rest-
schulden mit und ohne Sonderzahlung unter Berücksichtigung
der aufgezinsten Sonderzahlung ermittelt und aufgezinst.

c) Vorfälligkeitsentgelt
aus Sonderzahlung

3. Vorfälligkeitsentgelt / 3.2. Ablöse-Modul / Kapitalm...
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Der BGH stellt ausdrücklich klar: Hat der Darlehensnehmer
(auch als ehemaliger) zuviel gezahlt, ist die Bank verpflichtet
unaufgefordert  den überschüssigen Teil zurückzuerstatten.
Daran ändern auch gegenteilige Vereinbarungen zwischen
Bank und Kunde nichts. Falls der Kunde bislang keine nach-
vollziehbare Aufstellung der Vorfälligkeitsentschädigung erhielt,
ist diese nachzureichen.

Dazu besagt das BGH-Urteil XI ZR 197/96 vom 1. Juli 1997 :
„Sollte die Vorfälligkeitsentschädigung ... die mit der vorzeiti-
gen Kreditablösung verbundenen finanziellen Nachteile über-
stiegen haben, wäre die Klägerin (Anmerkung: hier die Bank)
um den Differenzbetrag ungerechtfertigt bereichert. ... Der
Umstand, daß die Parteien über die Höhe der Vorfälligkeits-
entschädigung eine vertragliche Vereinbarung getroffen ha-
ben, ändert daran nichts.“

BGB § 812, Abs. 1:
„Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise
auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist
ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht
auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder
der mit einer Leistung nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts
bezweckte Erfolg nicht eintritt.“

Das gilt auch, wenn der Darlehensnehmer das nicht separat
einfordert.

Das BGH-Urteil XI ZR 197/96 vom 01. Juli 1997 besagt dazu:
„Die Annahme, ein Kreditnehmer, der ein Darlehen ohne Ab-
zug des unverbrauchten Disagio tilge, wolle der Bank die Er-
stattungspflicht erlassen, liegt fern.“

Die Verjährungsfrist der Rückforderungsansprüche beträgt lt.
§ 195 BGB 30 Jahre.

Im BGB § 195  heißt es:
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt  dreißig Jahre.

4. Rückzah-
lungspflicht &
Verjährung

4. Rückzahlungspflicht & Verjährung
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Diese Zusammenfassung zeigt die wichtigsten Inhalte der
maßgeblichen Urteile des Bundesgerichtshofes bzw. Ober-
landesgerichte. In dieser Abhandlung aufgeführte §§ aus dem
bürgerlichen Gesetzbuch werden hier nicht kommentiert.

BGH XI ZR 283/95 vom 8.Oktober 1996

Bei nicht kündbaren Darlehen ist die Bank nicht verpflich-
tet, das unverbrauchte Disagio zu erstatten.

Bei kündbaren Darlehen hat der Darlehensnehmer An-
spruch auf das unverbrauchte Disagio.

Der Darlehensnehmer hat einen Erstattungsanspruch
durch gestiegenes Zinsniveau.

BGH XI ZR 197/96 vom 1. Juli 1997

Der Darlehensgeber hat das Recht, so gestellt zu wer-
den, als ob eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt wäre.

Eine Vertragsaufhebung nicht kündbarer Darlehen ist
durch Verkauf von besicherten Objekt oder zur Absiche-
rung weiterer Kreditaufnahme möglich.

Das Disagio ist laufzeitabhängig und Bestandteil der Zins-
kalkulation.

Der Darlehensgeber hat unaufgefordert zuviel geforder-
tes Vorfälligkeitsentgelt und unverbrauchtes Disagio
kündbarer Darlehen zu erstatten.

BGH XI ZR 267/96 vom 1. Juli 1997

Die Bank kann einen Ausgleich durch die vorzeitige Ab-
lösung beanspruchen.

Der Zinsverschlechterungsschaden ist auf der Grundla-
ge der Differenz zwischen Vertragszins und Wiederan-
lagezins zu berechnen.

5. Übersicht der
Gesetzestexte

5. Übersicht der Gesetzestexte
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Für die Abzinsung ist der Wiederanlagezins zugrunde
zu legen.

Der Zinsmargenschaden ist die Differenz zwischen Dar-
lehenszinsen und Refinanzierungskosten. Er kann auf
der Grundlage statistischer Angaben ermittelt werden.

Der Zinsmargenschaden entsteht nur beim Aktiv-Aktiv
Vergleich (Neuausleihung).

Die Bank kann ein angemessenes Entgelt für den Ver-
waltungsaufwand der vorzeitigen Ablösung verlangen.

OLG Schleswig-Holstein 5U 124/95 vom 4. Dezember 1997

Der Nominalzins bildet die Grundlage der Berechnung.

Der Schaden ist um das entfallende Risiko zu kürzen.

Schätzwert für die Risikoprämie liegt bei 140 DM pro an-
gefangener Million der Darlehenssumme und Jahr.

Der Schaden ist um ersparte Verwaltungsaufwendun-
gen zu kürzen.

BGH XI ZR 158/97 vom 27. Januar 1998

Die Disagioverteilung ist nicht linear, sondern kapitalan-
teilig vorzunehmen.

Die Berechnung der Disagioerstattung erfolgt auf der
Grundlage des Nominalzinses.

OLG München 31U 6090/96 vom 30. März 1998

Bestätigt Berechnungsgrundlagen von Zinsverschlech-
terungs- und Zinsmargenschaden, Abzug ersparter Ver-
waltungskosten und Risikovorsorge sowie Addition des
Verwaltungsaufwandes für die Kündigung.

Kritisiert eine Software und fordert korrekte Abrechnung.

5. Übersicht der Gesetzestexte
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